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Erläuterungen zum Jugendarbeitsschutzgesetz 
und zur Kinderarbeitsschutzverordnung 

 

Schutzziele 
Kinder und Jugendliche sind im Arbeitsleben vor 
Überforderung, Überbeanspruchung und gesundheit-
licher und seelischer Gefährdung zu bewahren. Viele 
Gefahren, die am Arbeitsplatz drohen, sind Jugendli-
chen nicht von vornherein bekannt, sie müssen des-
halb vor Gefahren, die vielfach nicht offen zu Tage 
treten, besonders geschützt werden. Diesem Ziel 
dient das Jugendarbeitsschutzgesetz. 

Mindestalter für die Beschäftigung und 
Ausbildung 

Die Beschäftigung von Kindern ist grundsätzlich ver-
boten. Kind ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist. Ju-
gendlicher ist, wer 15, aber noch nicht 18 Jahr alt 
ist. Auf Jugendliche, die noch der Vollzeitschulpflicht 
unterliegen, finden die für Kinder geltenden Vorschrif-
ten Anwendung (§§ 2,5 JArbSchG). 

Schulpflichten (in Baden-Württemberg) 
Die Vollzeitschulpflicht (allgemeine Schulpflicht) en-
det unabhängig vom Alter des Kindes oder des Ju-
gendlichen in der Regel fünf Jahre nach dem Über-
gang in eine Schule, die auf der Grundschule auf-
baut, z.B. in eine Hauptschule, Realschule oder in ein 
Gymnasium. Die Berufsschulpflicht beginnt mit dem 
Ablauf der Vollzeitschulpflicht; sie dauert in der Regel 
drei Jahre und endet mit Ablauf des Schuljahres in 
dem der Jugendliche das 18.Lebensjahr vollendet. 
Auszubildende, die vor Beendigung der Berufsschul-
pflicht ein Berufsausbildungsverhältnis beginnen, 
sind bis zum Abschluss der Ausbildung berufsschul-
pflichtig.  

Ausnahmen für Kinder und vollzeit-
schulpflichtige Jugendliche 

Die Beschäftigung von Kindern ist im allgemeinen nur 
erlaubt: 
• zum Zwecke einer Beschäftigungs- und Arbeitsthe-

rapie, 
• im Rahmen eines Betriebspraktikums während der 

Vollzeitschulpflicht, 
• in Erfüllung einer richterlichen Weisung, 
• mit behördlicher Ausnahme bei Veranstaltungen. 
Keine Beschäftigungen im Sinne des Jugendarbeits-
schutzgesetzes sind: 
• geringfügige Hilfeleistungen, soweit sie gelegentlich 

- aus Gefälligkeit, 
- aufgrund familienrechtlicher Vorschriften, 
- in Einrichtungen der Jugendhilfe, 
- in Einrichtungen zur Eingliederung Behinderter 

erbracht werden; 
• Beschäftigungen durch den Personensorgeberech-

tigten im Familienhaushalt. 
Kinder über 13 Jahre und vollzeitschulpflichtige 
Jugendliche dürfen mit Einwilligung des Personen-
sorgeberechtigten nicht mehr als zwei Stunden, in 
landwirtschaftlichen Familienbetrieben nicht mehr als 
drei Stunden täglich mit leichten und für sie geeigne-
ten Arbeiten beschäftigt werden. Die Beschäftigung 
ist leicht, wenn die Art und die Bedingungen, unter 
denen sie ausgeführt wird 

• die Sicherheit, Gesundheit und Entwicklung der 
Kinder, 

• ihren Schulbesuch, ihre Beteiligung an anerkannten 
Maßnahmen der Berufswahlvorbereitung oder Be-
rufsausbildung sowie 

• ihre Fähigkeit, dem Unterricht mit Nutzen zu folgen 
nicht nachteilig beeinflussen. (§§ 5, 6 JArbSchG) 
Zulässige Beschäftigungen: Über 13 Jahre alte 

Kinder und vollzeitschulpflichtige Jugendliche dürfen 
nur beschäftigt werden 
• mit dem Austragen von Zeitungen, Zeitschriften, 

Anzeigenblättern und Werbeprospekten; 
• in privaten und landwirtschaftlichen Haushalten mit 

- Tätigkeiten in Haus und Garten, 
- Botengängen, 
- der Betreuung von Kindern und anderen zum 

Haushalt gehörenden Personen, 
- Nachhilfeunterricht, 
- der Betreuung von Haustieren, 
- Einkaufstätigkeiten, ausgenommen alkoholischer 

Getränke und Tabakwaren; 
• in landwirtschaftlichen Betrieben mit Arbeiten bei 

- der Ernte und der Feldbestellung, 
- der Selbstvermarktung landwirtschaftlicher Er-

zeugnisse, 
- der Versorgung von Tieren; 

• mit Handreichungen beim Sport; 
• mit Tätigkeiten bei nichtgewerblichen Aktionen und 

Veranstaltungen der Kirchen, Religionsgemein-
schaften, Verbände, Vereine, Parteien und ähnli-
cher Vereinigungen. 

Die Beschäftigung darf 
• nicht in der Zeit zwischen 18 und 8 Uhr, 
• nicht vor oder während des Schulunterrichts, 
• nicht an Samstagen und Sonn- und Feiertagen und 
• nicht an mehr als 5 Tagen in der Woche 
erfolgen (§ 2 Kinderarbeitsschutzverordnung). 
Nicht zulässig ist eine Beschäftigung, wenn 
• regelmäßig Lasten von mehr als 7,5 kg oder gele-

gentlich von mehr als 10 kg von Hand bewegt wer-
den müssen, 

• Arbeiten in einer ungünstigen Körperhaltung ausge-
führt werden müssen, 

• Arbeiten mit Unfallgefahren verbunden sind, insbe-
sondere an Maschinen oder bei der Betreuung von 
Tieren. 

Kinder, die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr 
unterliegen dürfen beschäftigt werden 
• im Berufsausbildungsverhältnis, 
• außerhalb eines Berufsausbildungsverhältnisses 

nur mit leichten und für sie geeigneten Tätigkeiten 
bis zu sieben Stunden täglich und 35 Stunden wö-
chentlich (§ 7 JArbSchG). 

Ferienjob 
Jugendliche, die schon 15 Jahre alt, aber noch voll-
zeitschulpflichtig sind, dürfen während der Schul-
ferien für die Dauer von höchstens vier Wochen im 
Kalenderjahr arbeiten. Für sie gelten hinsichtlich der 
Beschäftigungszeiten, der Nacht-, Samstags-, Sonn- 
und Feiertagsruhe die gleichen Regelungen wie für 



 
3

die nicht mehr vollzeitschulpflichtigen Jugendlichen. 
Eine ärztliche Untersuchung im Sinne des Jugendar-
beitsschutzgesetzes ist für diese Art der Beschäfti-
gung nicht erforderlich (§ 5 JArbSchG). 

Arbeitszeit 
Jugendliche dürfen täglich nicht 
länger als 8 Stunden und wö-
chentlich nicht mehr als 40 
Stunden arbeiten. Ausnahmen 
von der höchstzulässigen Ar-
beitszeit gibt es in Notfällen und 
für in der Landwirtschaft be-
schäftigte Jugendliche über 16 

Jahre in der Erntezeit sowie bei Verkürzung der Ar-
beitszeit an einem anderen Werktag derselben Wo-
che. Außerdem, wenn in Verbindung mit Feiertagen 
an gewissen Werktagen im Betrieb nicht gearbeitet 
wird und die ausgefallene Arbeitszeit vor- bzw. nach-
gearbeitet werden soll. Für Jugendliche gilt in der 
Regel die Fünf-Tage-Woche (§ 8 JArbSchG). 

Schichtzeit 
Die Schichtzeit ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende 
der Arbeit, einschließlich der Ruhepausen. Die 
Schichtzeit darf 10 Stunden; in Betrieben des Gast-
stättengewerbes, der Landwirtschaft, der Tierhaltung 
sowie auf Bau- und Montagestellen 11 Stunden nicht 
überschreiten (§ 12 JArbSchG). 

Ruhepausen 
Zur Erholung während der täglichen Arbeit und zur 

Einnahme der Mahlzei-
ten benötigen beson-
ders Jugendliche aus-
reichend Zeit. Sie haben 
deshalb Anspruch auf 
feststehende Ruhepau-
sen. Länger als 4 ½ 
Stunden hintereinander 
dürfen Jugendliche nicht 
ohne Ruhepause be-
schäftigt werden. Als 

Ruhepause gilt nur eine Arbeitsunterbrechung von 
mindestens 15 Minuten. Die Pausen müssen  
• bei einer Arbeitszeit von 4 ½ bis 6 Stunden mindes-

tens 30 Minuten,  
• bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden min-

destens 60 Minuten betragen. (§ 11 JArbSchG)  

Tägliche Freizeit 
Jugendliche dürfen grundsätzlich nur in der Zeit von 
6 Uhr bis 20 Uhr beschäftigt werden. 
Aufgrund von Sonderregelungen dürfen über 16 Jah-
re alte Jugendliche 
• im Gaststätten- und Schaustellergewerbe bis 22 

Uhr, 
• in mehrschichtigen Betrieben bis 23 Uhr, 
• in der Landwirtschaft ab 5 Uhr oder bis 21 Uhr, 
• in Bäckereien und Konditoreien ab 5 Uhr 
beschäftigt werden. 
Über 17 Jahre alte Jugendliche dürfen in Bäckereien 
und Konditoreien ab 4 Uhr beschäftigt werden. Wei-
tere Sonderregelungen gelten für Betriebe, in denen 
die übliche Arbeitszeit aus verkehrstechnischen 
Gründen nach 20 Uhr endet sowie in mehrschichti-

gen Betrieben für über 16 Jahre alte Jugendliche, 
soweit sich hierdurch unnötige Wartezeiten vermei-
den lassen. Ausnahmegenehmigungen für die gestal-
tende Mitwirkung bei Darbietungen, wie z.B. Theater-
vorstellungen und bei Film-, Foto-, Rundfunkaufnah-
men bis 23 Uhr kann die zuständige staatliche Auf-
sichtsbehörde auf Antrag erteilen (§ 14 JArbSchG). 

Ruhe an Samstagen, Sonn- und Feiertagen 
An Samstagen, Sonn- und Feiertagen dürfen Ju-
gendliche grundsätzlich nicht beschäftigt werden. Für 
bestimmte Branchen und Einrichtungen gibt es je-
doch Ausnahmen. So ist eine Beschäftigung zuläs-
sig, z.B.: 
• in Krankenhäusern, 
• in der Landwirtschaft und Tierhaltung, 
• im Gaststättengewerbe, 
• beim Sport und 
• im ärztlichen Notdienst; 
samstags auch in offenen Verkaufsstellen und in 
Reparaturwerkstätten für Kraftfahrzeuge. 
Bei einer Beschäftigung an Samstagen sollen min-
destens zwei Samstage im Monat beschäftigungsfrei 
bleiben, bei einer Beschäftigung an Sonntagen soll 
jeder zweite Sonntag und müssen mindestens zwei 
Sonntage im Monat beschäftigungsfrei bleiben. Wenn 
der Jugendliche an einem Samstag, Sonn- oder Fei-
ertag beschäftigt wird, muss er als Ausgleich an ei-
nem berufsschulfreien Arbeitstag in derselben Woche 
freigestellt werden (§§ 16, 17, 18 JArbSchG). 

Urlaub 
Jeder Jugendliche hat Anspruch auf einen jährlichen, 
bezahlten Erholungsurlaub. Der Urlaub für Jugendli-
che darf nicht abgegolten werden; er beträgt mindes-
tens, wenn der Jugendli-
che zu Beginn des Ka-
lenderjahres noch nicht  
• 16 Jahre alt ist:  

30 Werktage, 
• 17 Jahre alt ist:  

27 Werktage, 
• 18 Jahre alt ist:  

25 Werktage. 
Der Urlaub soll Berufsschülern in der Zeit der Berufs-
schulferien gegeben werden. Besucht der Jugendli-
che während seines Urlaubs die Berufsschule, muss 
ihm je Berufsschultag ein weiterer Urlaubstag ge-
währt werden (§ 19 JArbSchG). 

  Berufsschule und Prüfungen 
Für die Teilnahme am Berufsschulunterricht, für be-

stimmte außerbetriebliche 
Ausbildungsmaßnahmen und 
für die Teilnahme an Prüfun-
gen muss der Jugendliche 
von der Arbeit freigestellt 
werden. Das gleiche gilt auch 
für den Arbeitstag unmittelbar 
vor der schriftlichen Ab-
schlussprüfung. Außerdem 
darf der Jugendliche nicht vor 
einem vor 9 Uhr beginnenden 

Unterricht und nicht an einem Berufsschultag mit mehr 
als fünf Unterrichtsstunden von mindestens je 45 Minu-
ten, einmal in der Woche, beschäftigt werden. Wird in 
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der Berufsschule ein planmäßiger Blockunterricht von 
mindestens 25 Stunden an mindestens fünf Tagen 
durchgeführt, darf der Jugendliche ebenfalls nicht be-
schäftigt werden. Die Zeit des Unterrichts wird voll auf 
die Arbeitszeit angerechnet (§§ 9, 10 JArbSchG).  

Ärztliche Untersuchungen 
Für die gesundheitliche Betreuung sind ärztliche Un-

tersuchungen vor und wäh-
rend der Beschäftigung vorge-
sehen. Der Arbeitgeber darf 
einen Jugendlichen nur dann 
beschäftigen, wenn ihm eine 
Bescheinigung über die ärztli-
che Untersuchung vorliegt. 
Auch wenn für eine rein schu-
lische Ausbildung eine Unter-
suchungspflicht nicht besteht, 
wird allen Jugendlichen emp-

fohlen, diese Untersuchung durchführen zu lassen. 
• Erstuntersuchung 
Innerhalb von 14 Monaten vor Beginn einer Be-
rufsausbildung, eines Beschäftigungsverhältnisses 
oder Annahme einer Heimarbeit müssen sich Ju-
gendliche von einem Arzt ihrer Wahl untersuchen 
lassen. Jugendliche dürfen erst beschäftigt werden, 
wenn die vom Arzt ausgestellte Bescheinigung über 
vorliegt (§ 32 JArbSchG). 
• Erste Nachuntersuchung 
Zwischen dem 9. und 12. Monat der Beschäftigung 
müssen sich Jugendliche nachuntersuchen lassen. 
Spätestens ein Jahr nach Beginn der ersten Beschäf-
tigung muss die Bescheinigung über die durchgeführ-
te Nachuntersuchung beim Arbeitgeber vorliegen  
(§ 33 JArbSchG). 
• Weitere Nachuntersuchung 
Nach Ablauf jedes weiteren Jahres nach der ersten 
Nachuntersuchung können sich Jugendliche bis zum 
18. Lebensjahr freiwillig nachuntersuchen lassen  
(§ 34 JArbSchG). 
• Ergänzungsuntersuchung / Außerordentliche 

Nachuntersuchung 
Unter bestimmten Voraussetzungen kann vom Arzt 
eine außerordentliche Nachuntersuchung angeordnet 
werden. Auch eine Ergänzungsuntersuchung kann 
der Arzt durch einen anderen Arzt oder Zahnarzt 
veranlassen, wenn er den Gesundheits- und Entwick-
lungsstand des Jugendlichen nur durch eine solche 
Untersuchung zu beurteilen vermag (§§ 35, 38 
JArbSchG). 
• Kosten 
Für Jugendliche, die ihren Hauptwohnsitz in Baden-
Württemberg haben, trägt die Kosten der Untersu-
chungen das Land (§ 44 JArbSchG). 
• Freistellung für ärztliche Untersuchungen 
Für die Durchführung aller Untersuchungen nach 
dem Jugendarbeitsschutzgesetz hat der Arbeitgeber 
den Jugendlichen von der Arbeit ohne Entgeltausfall 
freizustellen (§ 43 JArbSchG). 
• Bescheinigung 
Nach der Untersuchung bekommt der Jugendliche 
eine Bescheinigung ausgehändigt. Eine Fertigung 
muss beim Arbeitgeber abgegeben werden (§ 39 
JArbSchG). 

Beurteilung der Arbeitsbedingungen,  
Gefahrenunterweisung 

Bevor ein Arbeitgeber Jugendliche beschäftigt muss 
er die mit der Arbeit verbundenen Gefährdungen 
beurteilen und den Jugendlichen über die Unfall- und 
Gesundheitsgefahren und die Sicherheitsmaßnah-
men zur Abwehr der Gefahren unterweisen (§§ 28a, 
29 JArbSchG). 

Beschäftigungsverbote und 
Beschäftigungsbeschränkungen  

Jugendliche dürfen mit Gefahrstoffen und biologi-
schen Arbeitsstoffen nur unter bestimmten Voraus-
setzungen und unter Aufsicht eines Fachkundigen 
beschäftigt werden, wenn dies zur Erreichung des 
Ausbildungszieles erforderlich ist und bei gefährli-
chen Stoffen im Sinne des Chemikaliengesetzes der 
Luftgrenzwert unterschritten wird. 
Gefahrstoffe sind z.B.explosionsgefährliche, leicht-
entzündliche, ätzende, gesundheitsschädliche, 
krebserzeugende, giftige Stoffe, die auch gesondert 
gekennzeichnet sein müssen. 
Biologische Arbeitsstoffe sind bestimmte Mikroor-
ganismen, Zellkulturen und Humanendoparasiten, die 
Infektionen, Allergien oder toxische Wirkungen her-
vorrufen können. 
Jugendliche dürfen nicht mit Arbeiten beschäftigt wer-
den, die ihre Leistungsfähigkeit übersteigen; das sind 

z.B. körperlich schwere Arbeiten, 
Arbeiten mit einseitiger Körperbe-
lastung, Arbeiten mit einem Ü-
bermaß an Verantwortung. Ju-
gendliche dürfen bei der Arbeit 
auch nicht sittlichen Gefahren 
ausgesetzt sein. Akkordarbeit 
oder Arbeit mit vorgeschriebenem 

Arbeitstempo ist für Jugendliche verboten. Verboten 
sind Arbeiten bei denen die Gesundheit der Jugendli-
chen durch außergewöhnliche Hitze, Kälte, starke 
Nässe, durch schädliche Einwirkungen von Lärm, Er-
schütterungen oder Strahlen gefährdet sein können. 
Von diesen Verboten gibt es Ausnahmen unter be-
stimmten Voraussetzungen (§§ 22, 23 JArbSchG). 

Auskunft und Aufsichtsbehörden 
Bis 31.12.2004 überwachen die Staatlichen Gewerbe-
aufsichtsämter die Einhaltung des Jugendarbeits-
schutzgesetzes und anderer Arbeitsschutzvorschriften. 

Sie geben Auskunft zu Fragen über die 
Arbeitsschutzvorschriften (§ 51 
JArbSchG). Aufgrund des Verwaltungs-
struktur-Reformgesetzes des Landes 
Baden-Württemberg vom 1.7.2004 neh-
men ab 1.1.2005 die Regierungspräsi-
dien diese Aufgaben für Betriebe wahr, 
in denen Anlagen betrieben werden, die 

der Genehmigung der Regierungspräsidien bedürfen 
(hauptsächlich größere Industrie-Anlagen). Für die 
übrigen Betriebe in Baden-Württemberg werden die 
Stadtverwaltung der Stadtkreise (Baden-Baden, Frei-
burg, Heidelberg, Heilbronn, Karlsruhe, Mannheim, 
Pforzheim, Stuttgart und Ulm) oder das Landratsamt 
des Landkreises zuständig, in deren Kreisgebiet der 
Betrieb liegt. Fragen zu gesundheitlichen Anforderun-
gen bestimmter Berufsbilder beantworten die Berufs-
beratungen der Agenturen für Arbeit. 
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Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend 
(Jugendarbeitsschutzgesetz–JArbSchG)  

Vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965) 
zuletzt geändert durch Art. 84 des Gesetzes vom 23. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2848)  

 

ERSTER ABSCHNITT 
Allgemeine Vorschriften  

            §§ 
Geltungsbereich  1 
Kind, Jugendlicher  2 
Arbeitgeber 3 
Arbeitszeit  4 

ZWEITER ABSCHNITT  
Beschäftigung von Kindern  

Verbot der Beschäftigung von Kindern 5 
Behördliche Ausnahmen für Veranstaltungen 6 
Beschäftigung von nicht vollzeitschul- 
pflichtigen Kindern 7 
 

DRITTER ABSCHNITT 
Beschäftigung Jugendlicher  

Erster Titel  
Arbeitszeit und Freizeit  

Dauer der Arbeitszeit 8 
Berufsschule 9 
Prüfungen und außerbetriebliche  
Ausbildungsmaßnahmen 10 
Ruhepausen, Aufenthaltsräume 11 
Schichtzeit 12 
Tägliche Freizeit 13 
Nachtruhe 14 
Fünf-Tage-Woche 15 
Samstagsruhe 16 
Sonntagsruhe 17 
Feiertagsruhe 18 
Urlaub 19 
Binnenschifffahrt 20 
Ausnahmen in besonderen Fällen 21 
Abweichende Regelungen 21a 
Ermächtigung 21b 

Zweiter Titel  
Beschäftigungsverbote und -

beschränkungen  
Gefährliche Arbeiten  22 
Akkordarbeit; tempoabhängige Arbeiten  23 
Arbeiten unter Tage 24 
Verbot der Beschäftigung durch bestimmte  
Personen 25 
Ermächtigungen 26 
Behördliche Anordnungen und Ausnahmen 27 

Dritter Titel  
Sonstige Pflichten des Arbeitgebers 

Menschengerechte Gestaltung der Arbeit 28 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen 28a 
Unterweisung über Gefahren 29 
Häusliche Gemeinschaft 30 
Züchtigungsverbot; Verbot der Abgabe von  
Alkohol und Tabak 31 

Vierter Titel  
Gesundheitliche Betreuung  

            §§ 
Erste Nachuntersuchung 33 
Weitere Nachuntersuchungen 34 
Außerordentliche Nachuntersuchung 35 
Ärztliche Untersuchungen und Wechsel des 
Arbeitgebers 36 
Inhalt und Durchführung der ärztlichen  
Untersuchungen 37 
Ergänzungsuntersuchung 38 
Mitteilung, Bescheinigung 39 
Bescheinigung mit Gefährdungsvermerk 40 
Aufbewahren der ärztlichen Bescheinigungen 41 
Eingreifen der Aufsichtsbehörde 42 
Freistellung für Untersuchungen 43 
Kosten der Untersuchungen 44 
Gegenseitige Unterrichtung der Ärzte 45 
Ermächtigungen 46 

VIERTER ABSCHNITT  
Durchführung des Gesetzes  

Erster Titel  
Aushänge und Verzeichnisse 

Bekanntgabe des Gesetzes und der  
Aufsichtsbehörde 47 
Aushang über Arbeitszeit und Pausen 48 
Verzeichnisse der Jugendlichen 49 
Auskunft; Vorlage der Verzeichnisse 50 

Zweiter Titel  
Aufsicht 

Aufsichtsbehörde; Besichtigungsrechte und  
Berichtspflicht 51 
Unterrichtung über Lohnsteuerkarten an Kinder 52 
Mitteilung über Verstöße 53 
Ausnahmebewilligungen 54 

Dritter Titel  
Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz 

Bildung des Landesausschusses für  
Jugendarbeitsschutz 55 
Bildung des Ausschusses für Jugendarbeitsschutz  
bei der Aufsichtsbehörde 56 
Aufgaben der Ausschüsse 57 

FÜNFTER ABSCHNITT  
Straf- und Bußgeldvorschriften  

Bußgeld- und Strafvorschriften 58  
Bußgeldvorschriften 59 
Verwaltungsvorschriften für die Verfolgung und  
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 60 

SECHSTER ABSCHNITT  
Schlussvorschriften  

(§§ 61 bis 72 nicht abgedruckt) 
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Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das 
folgende Gesetz beschlossen: 

ERSTER ABSCHNITT  
Allgemeine Vorschriften  

§ 1 Geltungsbereich  
(1) Dieses Gesetz gilt für die Beschäftigung von Perso-

nen, die noch nicht 18 Jahre alt sind,  
1. in der Berufsausbildung,  
2. als Arbeitnehmer oder Heimarbeiter, 
3. mit sonstigen Dienstleistungen, die der Arbeitsleistung 

von Arbeitnehmern oder Heimarbeitern ähnlich sind, 
4. in einem der Berufsausbildung ähnlichen  

Ausbildungsverhältnis. 
(2) Dieses Gesetz gilt nicht 
1. für geringfügige Hilfeleistungen, soweit sie gelegent-

lich  
a) aus Gefälligkeit, 
b) auf Grund familienrechtlicher Vorschriften, 
c) in Einrichtungen der Jugendhilfe,  
d) in Einrichtungen zur Eingliederung Behinderter er-

bracht werden, 
2. für die Beschäftigung durch die Personensorgebe-

rechtigten im Familienhaushalt. 

§ 2 Kind, Jugendlicher 
(1) Kind im Sinne dieses Gesetzes ist, wer noch nicht 15 

Jahre alt ist. 
(2) Jugendlicher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer 15, 

aber noch nicht 18 Jahre alt ist. 
(3) Auf Jugendliche, die der Vollzeitschulpflicht unter-

liegen, finden die für Kinder geltenden Vorschriften An-
wendung. 

§ 3 Arbeitgeber 
Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes ist, wer ein Kind 

oder einen Jugendlichen gemäß § 1 beschäftigt. 

§ 4 Arbeitszeit 
(1) Tägliche Arbeitszeit ist die Zeit vom Beginn bis zum 

Ende der täglichen Beschäftigung ohne die Ruhepausen 
(§ 11). 

(2) Schichtzeit ist die tägliche Arbeitszeit unter Hinzu-
rechnung der Ruhepausen (§ 11). 

(3) Im Bergbau unter Tage gilt die Schichtzeit als Ar-
beitszeit. Sie wird gerechnet vom Betreten des Förderkor-
bes bei der Einfahrt bis zum Verlassen des Förderkorbes 
bei der Ausfahrt oder vom Eintritt des einzelnen Beschäf-
tigten in das Stollenmundloch bis zu seinem Wiederaustritt. 

(4) Für die Berechnung der wöchentlichen Arbeitszeit ist 
als Woche die Zeit von Montag bis einschließlich Sonntag 
zugrunde zu legen. Die Arbeitszeit, die an einem Werktag 
infolge eines gesetzlichen Feiertags ausfällt, wird auf die 
wöchentliche Arbeitszeit angerechnet. 

(5) Wird ein Kind oder ein Jugendlicher von mehreren 
Arbeitgebern beschäftigt, so werden die Arbeits– und 
Schichtzeiten sowie die Arbeitstage zusammengerechnet. 

ZWEITER ABSCHNITT 
 Beschäftigung von Kindern  

§ 5 Verbot der Beschäftigung von Kindern 
(1) Die Beschäftigung von Kindern (§ 2 Abs. 1) ist ver-

boten.  
(2) Das Verbot des Absatzes 1 gilt nicht für die Be-

schäftigung von Kindern  
1. zum Zwecke der Beschäftigungs- und Arbeitstherapie, 

2. im Rahmen des Betriebspraktikums während der Voll-
zeitschulpflicht,  

3. in Erfüllung einer richterlichen Weisung. 
Auf die Beschäftigung finden § 7 Satz 1 Nr. 2 und die §§ 9 
bis 46 entsprechende Anwendung. 

(3) Das Verbot des Absatzes 1 gilt ferner nicht für die 
Beschäftigung von Kindern über 13 Jahre mit Einwilligung 
des Personensorgeberechtigten, soweit die Beschäftigung 
leicht und für Kinder geeignet ist. Die Beschäftigung ist 
leicht, wenn sie auf Grund ihrer Beschaffenheit und der 
besonderen Bedingungen, unter denen sie ausgeführt wird,  

1. die Sicherheit, Gesundheit und Entwicklung der Kin-
der,  

2. ihren Schulbesuch, ihre Beteiligung an Maßnahmen 
zur Berufswahlvorbereitung oder Berufsausbildung, 
die von der zuständigen Stelle anerkannt sind, und  

3. ihre Fähigkeit, dem Unterricht mit Nutzen zu folgen,  
nicht nachteilig beeinflusst. Die Kinder dürfen nicht mehr als 
zwei Stunden täglich, in landwirtschaftlichen Familien-
betrieben nicht mehr als drei Stunden täglich, nicht zwi-
schen 18 und 8 Uhr, nicht vor dem Schulunterricht und 
nicht während des Schulunterrichts beschäftigt werden. Auf 
die Beschäftigung finden die §§ 15 bis 31 entsprechende 
Anwendung  

(4) Das Verbot des Absatzes 1 gilt ferner nicht für die 
Beschäftigung von Jugendlichen (§ 2 Abs. 3) während der 
Schulferien für höchstens vier Wochen im Kalenderjahr. Auf 
die Beschäftigung finden die §§ 8 bis 31 entsprechende 
Anwendung.  

(4a) Die Bundesregierung hat durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates die Beschäftigung nach 
Absatz 3 näher zu bestimmen. 

(4b) Der Arbeitgeber unterrichtet die Personensorgebe-
rechtigten der von ihm beschäftigten Kinder über mögliche 
Gefahren sowie über alle zu ihrer Sicherheit und ihrem 
Gesundheitsschutz getroffenen Maßnahmen. 

 (5) Für Veranstaltungen kann die Aufsichtsbehörde 
Ausnahmen gemäß § 6 bewilligen. 

§ 6 Behördliche Ausnahmen für  
Veranstaltungen  

(1) Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag bewilligen, 
dass 

1. bei Theatervorstellungen Kinder über sechs Jahre bis 
zu vier Stunden täglich in der Zeit von 10 bis 23 Uhr, 

2. bei Musikaufführungen und anderen Aufführungen, bei 
Werbeveranstaltungen sowie bei Aufnahmen im Rund-
funk (Hörfunk und Fernsehen), auf Ton- und Bildträger 
sowie bei Film- und Fotoaufnahmen 
a) Kinder über drei bis sechs Jahre bis zu zwei Stun-

den täglich in der Zeit von 8 bis 17 Uhr, 
b) Kinder über sechs Jahre bis zu drei Stunden täglich 

in der Zeit von 8 bis 22 Uhr 
gestaltend mitwirken und an den erforderlichen Proben 
teilnehmen. Eine Ausnahme darf nicht bewilligt werden für 
die Mitwirkung in Kabaretts, Tanzlokalen und ähnlichen 
Betrieben sowie auf Vergnügungsparks, Kirmessen, Jahr-
märkten und bei ähnlichen Veranstaltungen, Schaustellun-
gen oder Darbietungen. 

(2) Die Aufsichtsbehörde darf nach Anhörung des zu-
ständigen Jugendamtes die Beschäftigung nur bewilligen, 
wenn 

1. die Personensorgeberechtigten in die Beschäftigung 
schriftlich eingewilligt haben, 

2. der Aufsichtsbehörde eine nicht länger als vor drei 
Monaten ausgestellte ärztliche Bescheinigung vorge-
legt wird, nach der gesundheitliche Bedenken gegen 
die Beschäftigung nicht bestehen, 
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3. die erforderlichen Vorkehrungen und Maßnahmen zum 
Schutze des Kindes gegen Gefahren für Leben und 
Gesundheit sowie zur Vermeidung einer Beeinträchti-
gung der körperlichen oder seelisch-geistigen Entwick-
lung getroffen sind, 

4. Betreuung und Beaufsichtigung des Kindes bei der 
Beschäftigung sichergestellt sind, 

5. nach Beendigung der Beschäftigung eine ununterbro-
chene Freizeit von mindestens 14 Stunden eingehal-
ten wird, 

6. das Fortkommen in der Schule nicht beeinträchtigt 
wird. 

(3) Die Aufsichtsbehörde bestimmt, 
1. wie lange, zu welcher Zeit und an welchem Tage das 

Kind beschäftigt werden darf, 
2. Dauer und Lage der Ruhepausen, 
3. die Höchstdauer des täglichen Aufenthalts an der Be-

schäftigungsstätte. 
(4) Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde ist dem Ar-

beitgeber schriftlich bekannt zu geben. Er darf das Kind 
erst nach Empfang des Bewilligungsbescheides beschäfti-
gen. 

§ 7 Beschäftigung von nicht  
vollzeitschulpflichtigen Kindern 

Kinder, die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen, 
dürfen 

1. im Berufsausbildungsverhältnis,  
2. außerhalb eines Berufsausbildungsverhältnisses nur 

mit leichten und für sie geeigneten Tätigkeiten bis zu 
sieben Stunden täglich und 35 Stunden wöchentlich  

beschäftigt werden. Auf die Beschäftigung finden die §§ 8 
bis 46 entsprechende Anwendung. 

DRITTER ABSCHNITT 
Beschäftigung Jugendlicher 

Erster Titel 
Arbeitszeit und Freizeit  
§ 8 Dauer der Arbeitszeit 

(1) Jugendliche dürfen nicht mehr als acht Stunden täg-
lich und nicht mehr als 40 Stunden wöchentlich beschäftigt 
werden. 

(2) Wenn in Verbindung mit Feiertagen an Werktagen 
nicht gearbeitet wird, damit die Beschäftigten eine längere 
zusammenhängende Freizeit haben, so darf die ausfallen-
de Arbeitszeit auf die Werktage von fünf zusammenhän-
genden, die Ausfalltage einschließenden Wochen nur der-
gestalt verteilt werden, dass die Wochenarbeitszeit im 
Durchschnitt dieser fünf Wochen 40 Stunden nicht über-
schreitet. Die tägliche Arbeitszeit darf hierbei achteinhalb 
Stunden nicht überschreiten. 

(2a) Wenn an einzelnen Werktagen die Arbeitszeit auf 
weniger als acht Stunden verkürzt ist, können Jugendliche 
an den übrigen Werktagen derselben Woche achteinhalb 
Stunden beschäftigt werden. 

(3) In der Landwirtschaft dürfen Jugendliche über 
16 Jahre während der Erntezeit nicht mehr als neun Stun-
den täglich und nicht mehr als 85 Stunden in der Doppel-
woche beschäftigt werden. 

§ 9 Berufsschule 
(1) Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen für die Teil-

nahme am Berufsschulunterricht freizustellen. Er darf den 
Jugendlichen nicht beschäftigen 

1. vor einem vor 9 Uhr beginnenden Unterricht; dies gilt 
auch für Personen, die über 18 Jahre alt und noch be-
rufsschulpflichtig sind,  

2. an einem Berufsschultag mit mehr als fünf Unter-
richtsstunden von mindestens je 45 Minuten, einmal in 
der Woche, 

3. in Berufsschulwochen mit einem planmäßigen Block-
unterricht von mindestens 25 Stunden an mindestens 
fünf Tagen; zusätzliche betriebliche Ausbildungsver-
anstaltungen bis zu zwei Stunden wöchentlich sind zu-
lässig. 

(2) Auf die Arbeitszeit werden angerechnet  
1. Berufsschultage nach Absatz 1 Nr. 2 mit acht Stunden,  
2. Berufsschulwochen nach Absatz 1 Nr. 3 mit 40 Stunden, 
3. im Übrigen die Unterrichtszeit einschließlich der Pausen. 

(3) Ein Entgeltausfall darf durch den Besuch der Berufs-
schule nicht eintreten. 

§ 10 Prüfungen und außerbetriebliche  
Ausbildungsmaßnahmen 

(1) Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen 
1. für die Teilnahme an Prüfungen und Ausbildungsmaß-

nahmen, die auf Grund öffentlich-rechtlicher oder ver-
traglicher Bestimmungen außerhalb der Ausbildungs-
stätte durchzuführen sind, 

2. an dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlussprü-
fung unmittelbar vorangeht, 

freizustellen. 
(2) Auf die Arbeitszeit werden angerechnet 
1. die Freistellung nach Absatz 1 Nr. 1 mit der Zeit der 

Teilnahme einschließlich der Pausen, 
2. die Freistellung nach Absatz 1 Nr. 2 mit acht Stunden. 

Ein Entgeltausfall darf nicht eintreten. 

§ 11 Ruhepausen, Aufenthaltsräume 
(1) Jugendlichen müssen im Voraus feststehende Ruhe-

pausen von angemessener Dauer gewährt werden. Die 
Ruhepausen müssen mindestens betragen 

1. 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als vierein-
halb bis zu sechs Stunden, 

2. 60 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs 
Stunden. 

Als Ruhepause gilt nur eine Arbeitsunterbrechung von 
mindestens 15 Minuten. 

(2) Die Ruhepausen müssen in angemessener zeitlicher 
Lage gewährt werden, frühestens eine Stunde nach Beginn 
und spätestens eine Stunde vor Ende der Arbeitszeit. Län-
ger als viereinhalb Stunden hintereinander dürfen Ju-
gendliche nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden. 

(3) Der Aufenthalt während der Ruhepausen in Arbeits-
räumen darf den Jugendlichen nur gestattet werden, wenn 
die Arbeit in diesen Räumen während dieser Zeit eingestellt 
ist und auch sonst die notwendige Erholung nicht beein-
trächtigt wird. 

(4) Absatz 3 gilt nicht für den Bergbau unter Tage. 

§ 12 Schichtzeit 
Bei der Beschäftigung Jugendlicher darf die Schichtzeit 

(§ 4 Abs. 2) zehn Stunden, im Bergbau unter Tage acht 
Stunden, im Gaststättengewerbe, in der Landwirtschaft, in 
der Tierhaltung, auf Bau- und Montagestellen elf Stunden 
nicht überschreiten. 

§ 13 Tägliche Freizeit 
Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit dürfen Ju-

gendliche nicht vor Ablauf einer ununterbrochenen Freizeit 
von mindestens zwölf Stunden beschäftigt werden. 

§ 14 Nachtruhe 
(1) Jugendliche dürfen nur in der Zeit von 6 bis 20 Uhr 

beschäftigt werden.  
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(2) Jugendliche über 16 Jahre dürfen  
1. im Gaststätten- und Schaustellergewerbe bis 22 Uhr,  
2. in mehrschichtigen Betrieben bis 23 Uhr,  
3. in der Landwirtschaft ab 5 Uhr oder bis 21 Uhr,  
4. in Bäckereien und Konditoreien ab 5 Uhr  

beschäftigt werden. 
(3) Jugendliche über 17 Jahre dürfen in Bäckereien ab 

4 Uhr beschäftigt werden. 
(4) An dem einem Berufsschultag unmittelbar vorange-

henden Tag dürfen Jugendliche auch nach Absatz 2 Nr. 1 
bis 3 nicht nach 20 Uhr beschäftigt werden, wenn der Be-
rufsschulunterricht am Berufsschultag vor 9 Uhr beginnt. 

(5) Nach vorheriger Anzeige an die Aufsichtsbehörde 
dürfen in Betrieben, in denen die übliche Arbeitszeit aus 
verkehrstechnischen Gründen nach 20 Uhr endet, Jugend-
liche bis 21 Uhr beschäftigt werden, soweit sie hierdurch 
unnötige Wartezeiten vermeiden können. Nach vorheriger 
Anzeige an die Aufsichtsbehörde dürfen ferner in mehr-
schichtigen Betrieben Jugendliche über 16 Jahre ab 5.30 
Uhr oder bis 23.30 Uhr beschäftigt werden, soweit sie hier-
durch unnötige Wartezeiten vermeiden können. 

(6) Die Aufsichtsbehörde kann bewilligen, dass Jugend-
liche in Betrieben, in denen die Beschäftigten in außerge-
wöhnlichem Grade der Einwirkung von Hitze ausgesetzt 
sind, in der warmen Jahreszeit ab fünf Uhr beschäftigt 
werden.  

(7) Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag bewilligen, 
dass Jugendliche  

bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und ande-
ren Aufführungen,  
bei Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), auf 
Ton- und Bildträger sowie bei Film- und Fotoaufnahmen  

bis 23 Uhr gestaltend mitwirken. Eine Ausnahme darf nicht 
bewilligt werden für Veranstaltungen, Schaustellungen oder 
Darbietungen, bei denen die Anwesenheit Jugendlicher 
nach den Vorschriften des Gesetzes zum Schutze der 
Jugend in der Öffentlichkeit nicht gestattet werden darf. 
Nach Beendigung der Tätigkeit dürfen Jugendliche nicht vor 
Ablauf einer ununterbrochenen Freizeit von mindestens 
14 Stunden beschäftigt werden. 

§ 15 Fünf-Tage-Woche 
Jugendliche dürfen nur an fünf Tagen in der Woche be-

schäftigt werden. Die beiden wöchentlichen Ruhetage sol-
len nach Möglichkeit aufeinander folgen. 

§ 16 Samstagsruhe  
(1) An Samstagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt 

werden.  
(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an 

Samstagen nur 
1. in Krankenanstalten sowie in Alten-, Pflege- und Kin-

derheimen, 
2. in offenen Verkaufsstellen, in Betrieben mit offenen 

Verkaufsstellen, in Bäckereien und Konditoreien, im 
Friseurhandwerk und im Marktverkehr, 

3. im Verkehrswesen,  
4. in der Landwirtschaft und Tierhaltung, 
5. im Familienhaushalt, 
6. im Gaststätten- und Schaustellergewerbe, 
7. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und an-

deren Aufführungen, bei Aufnahmen im Rundfunk 
(Hörfunk und Fernsehen), auf Ton- und Bildträger so-
wie bei Film- und Fotoaufnahmen, 

8. bei außerbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen,  
9. beim Sport,  

10. im ärztlichen Notdienst,  

11. in Reparaturwerkstätten für Kraftfahrzeuge. 
Mindestens zwei Samstage im Monat sollen beschäfti-
gungsfrei bleiben. 

(3) Werden Jugendliche am Samstag beschäftigt, ist 
ihnen die Fünf-Tage-Woche (§ 15) durch Freistellung an 
einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag derselben 
Woche sicherzustellen. In Betrieben mit einem Betriebsru-
hetag in der Woche kann die Freistellung auch an diesem 
Tage erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem Tage 
keinen Berufsschulunterricht haben. 

(4) Können Jugendliche in den Fällen des Absatzes 2 
Nr. 2 am Samstag nicht acht Stunden beschäftigt werden, 
kann der Unterschied zwischen der tatsächlichen und der 
nach § 8 Abs. 1 höchstzulässigen Arbeitszeit an dem Tage 
bis 13 Uhr ausgeglichen werden, an dem die Jugendlichen 
nach Absatz 3 Satz 1 freizustellen sind. 

§ 17 Sonntagsruhe 
(1) An Sonntagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt 

werden.  
(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an Sonn-

tagen nur  
1. in Krankenanstalten sowie in Alten-, Pflege- und Kin-

derheimen, 
2. in der Landwirtschaft und Tierhaltung mit Arbeiten, die 

auch an Sonn- und Feiertagen naturnotwendig vorge-
nommen werden müssen, 

3. im Familienhaushalt, wenn der Jugendliche in die 
häusliche Gemeinschaft aufgenommen ist, 

4. im Schaustellergewerbe, 
5. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und an-

deren Aufführungen sowie bei Direktsendungen im 
Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), 

6. beim Sport,  
7. im ärztlichen Notdienst,  
8. im Gaststättengewerbe. 

Jeder zweite Sonntag soll, mindestens zwei Sonntage im 
Monat müssen beschäftigungsfrei bleiben. 

(3) Werden Jugendliche am Sonntag beschäftigt, ist ih-
nen die Fünf-Tage-Woche (§ 15) durch Freistellung an 
einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag derselben 
Woche sicherzustellen. In Betrieben mit einem Betriebsru-
hetag in der Woche kann die Freistellung auch an diesem 
Tage erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem Tage 
keinen Berufsschulunterricht haben. 

§ 18 Feiertagsruhe 
(1) Am 24. und 31. Dezember nach 14 Uhr und an ge-

setzlichen Feiertagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt 
werden. 

(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an ge-
setzlichen Feiertagen in den Fällen des § 17 Abs. 2, aus-
genommen am 25. Dezember, am 1. Januar, am ersten 
Osterfeiertag und am 1. Mai. 

(3) Für die Beschäftigung an einem gesetzlichen Feier-
tag, der auf einen Werktag fällt, ist der Jugendliche an 
einem anderen berufsschulfreien Arbeitstag derselben oder 
der folgenden Woche freizustellen. In Betrieben mit einem 
Betriebsruhetag in der Woche kann die Freistellung auch 
an diesem Tage erfolgen, wenn die Jugendlichen an die-
sem Tage keinen Berufsschulunterricht haben. 

§ 19 Urlaub 
(1) Der Arbeitgeber hat Jugendlichen für jedes Kalender-

jahr einen bezahlten Erholungsurlaub zu gewähren. 
(2) Der Urlaub beträgt jährlich 
1. mindestens 30 Werktage, wenn der Jugendliche zu 

Beginn des Kalenderjahres noch nicht 16 Jahre alt ist, 
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2. mindestens 27 Werktage, wenn der Jugendliche zu 
Beginn des Kalenderjahres noch nicht 17 Jahre alt ist, 

3. mindestens 25 Werktage, wenn der Jugendliche zu 
Beginn des Kalenderjahres noch nicht 18 Jahre alt ist. 

Jugendliche, die im Bergbau unter Tage beschäftigt wer-
den, erhalten in jeder Altersgruppe einen zusätzlichen Ur-
laub von drei Werktagen. 

(3) Der Urlaub soll Berufsschülern in der Zeit der Be-
rufsschulferien gegeben werden. Soweit er nicht in den 
Berufsschulferien gegeben wird, ist für jeden Berufsschul-
tag, an dem die Berufsschule während des Urlaubs besucht 
wird, ein weiterer Urlaubstag zu gewähren. 

(4) Im übrigen gelten für den Urlaub der Jugendlichen 
§ 3 Abs. 2, §§ 4 bis 12 und § 13 Abs. 3 des Bundesur-
laubsgesetzes. Der Auftraggeber oder Zwischenmeister hat 
jedoch abweichend von § 12 Nr. 1 des Bundesurlaubs-
gesetzes den jugendlichen Heimarbeitern für jedes Kalen-
derjahr einen bezahlten Erholungsurlaub entsprechend 
Absatz 2 zu gewähren; das Urlaubsentgelt der jugendlichen 
Heimarbeiter beträgt bei einem Urlaub von 30 Werktagen 
11,6 vom Hundert, bei einem Urlaub von 27 Werktagen 
10,3 vom Hundert und bei einem Urlaub von 25 Werktagen 
9,5 vom Hundert. 

§ 20 Binnenschifffahrt 
In der Binnenschifffahrt gelten folgende Abweichungen: 
1. Abweichend von § 12 darf die Schichtzeit Jugendlicher 

über 16 Jahre während der Fahrt bis auf 14 Stunden 
täglich ausgedehnt werden, wenn ihre Arbeitszeit 
sechs Stunden täglich nicht überschreitet. Ihre tägliche 
Freizeit kann abweichend von § 13 der Ausdehnung 
der Schichtzeit entsprechend bis auf 10 Stunden ver-
kürzt werden. 

2. Abweichend von § 14 Abs. 1 dürfen Jugendliche über 
16 Jahre während der Fahrt bis 22 Uhr beschäftigt 
werden. 

3. Abweichend von §§ 15, 16 Abs. 1, § 17 Abs. 1 und § 
18 Abs. 1 dürfen Jugendliche an jedem Tag der Wo-
che beschäftigt werden, jedoch nicht am 24. Dezem-
ber, an den Weihnachtsfeiertagen, am 31. Dezember, 
am 1. Januar, an den Osterfeiertagen und am 1. Mai. 
Für die Beschäftigung an einem Samstag, Sonntag 
und an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen 
Werktag fällt, ist ihnen je ein freier Tag zu gewähren. 
Diese freien Tage sind den Jugendlichen in Verbin-
dung mit anderen freien Tagen zu gewähren, spätes-
tens, wenn ihnen 10 freie Tage zustehen. 

§ 21 Ausnahmen in besonderen Fällen 
(1) Die §§ 8 und 11 bis 18 finden keine Anwendung auf 

die Beschäftigung Jugendlicher mit vorübergehenden und 
unaufschiebbaren Arbeiten in Notfällen, soweit erwachsene 
Beschäftigte nicht zur Verfügung stehen. 

(2) Wird in den Fällen des Absatzes 1 über die Arbeits-
zeit des § 8 hinaus Mehrarbeit geleistet, so ist sie durch 
entsprechende Verkürzung der Arbeitszeit innerhalb der 
folgenden drei Wochen auszugleichen. 

§ 21a Abweichende Regelungen 
(1) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifver-

trages in einer Betriebsvereinbarung kann zugelassen wer-
den 

1. abweichend von den §§ 8, 15, 16 Abs. 3 und 4, § 17 
Abs. 3 und § 18 Abs. 3 die Arbeitszeit bis zu neun 
Stunden täglich, 44 Stunden wöchentlich und bis zu 
fünfeinhalb Tagen in der Woche anders zu verteilen, 
jedoch nur unter Einhaltung einer durchschnittlichen 
Wochenarbeitszeit von 40 Stunden in einem Aus-
gleichszeitraum von zwei Monaten, 

2. abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und Abs. 2 
die Ruhepausen bis zu 15 Minuten zu kürzen und die 

Lage der Pausen anders zu bestimmen, 
3. abweichend von § 12 die Schichtzeit mit Ausnahme 

des Bergbaus unter Tage bis zu einer Stunde täglich 
zu verlängern, 

4. abweichend von § 16 Abs. 1 und 2 Jugendliche an 
26 Samstagen im Jahr oder an jedem Samstag zu be-
schäftigen, wenn stattdessen der Jugendliche an ei-
nem anderen Werktag derselben Woche von der Be-
schäftigung freigestellt wird, 

5. abweichend von den §§ 15, 16 Abs. 3 und 4, § 17 Abs. 
3 und § 18 Abs. 3 Jugendliche bei einer Beschäftigung 
an einem Samstag oder an einem Sonn- oder Feiertag 
unter vier Stunden an einem anderen Arbeitstag der-
selben oder der folgenden Woche vor- oder nachmit-
tags von der Beschäftigung freizustellen, 

6. abweichend von § 17 Abs. 2 Satz 2 Jugendliche im 
Gaststätten- und Schaustellergewerbe sowie in der 
Landwirtschaft während der Saison oder der Erntezeit 
an drei Sonntagen im Monat zu beschäftigen. 

(2) Im Geltungsbereich eines Tarifvertrages nach Absatz 
1 kann die abweichende tarifvertragliche Regelung im Be-
trieb eines nicht tarifgebundenen Arbeitgebers durch Be-
triebsvereinbarung oder, wenn ein Betriebsrat nicht besteht, 
durch schriftliche Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber 
und dem Jugendlichen übernommen werden. 

(3) Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaften können die in Absatz 1 genannten Abwei-
chungen in ihren Regelungen vorsehen. 

§ 21b Ermächtigung 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann im Inte-

resse der Berufsausbildung oder der Zusammenarbeit von 
Jugendlichen und Erwachsenen durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates Ausnahmen von den 
Vorschriften 

1. des § 8, der §§ 11 und 12, der §§ 15 und 16, des § 17 
Abs. 2 und 3 sowie des § 18 Abs. 3 im Rahmen des 
§ 21a Abs. 1, 

2. des § 14, jedoch nicht vor 5 Uhr und nicht nach 
23 Uhr, sowie 

3. des § 17 Abs. 1 und des § 18 Abs. 1 an höchstens 
26 Sonn- und Feiertagen im Jahr 

zulassen, soweit eine Beeinträchtigung der Gesundheit 
oder der körperlichen oder seelisch-geistigen Entwicklung 
der Jugendlichen nicht zu befürchten ist. 

Zweiter Titel  
Beschäftigungsverbote  
und -beschränkungen 

§ 22 Gefährliche Arbeiten  
(1) Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden  
1. mit Arbeiten, die ihre physische oder psychische Lei-

stungsfähigkeit übersteigen, 
2. mit Arbeiten, bei denen sie sittlichen Gefahren ausge-

setzt sind, 
3. mit Arbeiten, die mit Unfallgefahren verbunden sind, 

von denen anzunehmen ist, dass Jugendliche sie we-
gen mangelnden Sicherheitsbewusstseins oder man-
gelnder Erfahrung nicht erkennen oder nicht abwen-
den können, 

4. mit Arbeiten, bei denen ihre Gesundheit durch außer-
gewöhnliche Hitze oder Kälte oder starke Nässe ge-
fährdet wird, 

5. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen 
von Lärm, Erschütterungen oder Strahlen ausgesetzt 
sind, 
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6. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen 
von Gefahrstoffen im Sinne des Chemikaliengesetzes 
ausgesetzt sind, 

7. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen 
von biologischen Arbeitsstoffen im Sinne der Richtlinie 
90/679/EWG des Rates vom 26. November 1990 zum 
Schutze der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch 
biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit ausgesetzt 
sind. 

(2) Absatz 1 Nr. 3 bis 7 gilt nicht für die Beschäftigung 
Jugendlicher, soweit 

1. dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforder-
lich ist, 

2. ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen ge-
währleistet ist und 

3. der Luftgrenzwert bei gefährlichen Stoffen (Absatz 1 
Nr. 6) unterschritten wird. 

Satz 1 findet keine Anwendung auf den absichtlichen Um-
gang mit biologischen Arbeitsstoffen der Gruppen 3 und 4 
im Sinne der Richtlinie 90/679/EWG des Rates vom 
26. November 1990 zum Schutze der Arbeitnehmer gegen 
Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit. 

(3) Werden Jugendliche in einem Betrieb beschäftigt, für 
den ein Betriebsarzt oder eine Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit verpflichtet ist, muss ihre betriebsärztliche oder 
sicherheitstechnische Betreuung sichergestellt sein. 

§ 23 Akkordarbeit; tempoabhängige Arbeiten  
(1) Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden 
1. mit Akkordarbeit und sonstigen Arbeiten, bei denen 

durch ein gesteigertes Arbeitstempo ein höheres Ent-
gelt erzielt werden kann, 

2. in einer Arbeitsgruppe mit erwachsenen Arbeitneh-
mern, die mit Arbeiten nach Nummer 1 beschäftigt 
werden, 

3. mit Arbeiten, bei denen ihr Arbeitstempo nicht nur ge-
legentlich vorgeschrieben, vorgegeben oder auf ande-
re Weise erzwungen wird. 

(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht für die Beschäftigung Ju-
gendlicher, 

1. soweit dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles er-
forderlich ist oder 

2. wenn sie eine Berufsausbildung für diese Beschäfti-
gung abgeschlossen haben 

und ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen ge-
währleistet ist. 

§ 24 Arbeiten unter Tage 
(1) Jugendliche dürfen nicht mit Arbeiten unter Tage be-

schäftigt werden. 
(2) Absatz 1 gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher 

über 16 Jahre, 
1. soweit dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles er-

forderlich ist, 
2. wenn sie eine Berufsausbildung für die Beschäftigung 

unter Tage abgeschlossen haben oder 
3. wenn sie an einer von der Bergbehörde genehmigten 

Ausbildungsmaßnahme für Bergjungarbeiter teilneh-
men oder teilgenommen haben 

und ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen ge-
währleistet ist. 

§ 25 Verbot der Beschäftigung durch  
bestimmte Personen 

(1) Personen, die 
1. wegen eines Verbrechens zu einer Freiheitsstrafe von 

mindestens zwei Jahren, 
2. wegen einer vorsätzlichen Straftat, die sie unter Ver-

letzung der ihnen als Arbeitgeber, Ausbildender oder 
Ausbilder obliegenden Pflichten zum Nachteil von Kin-
dern oder Jugendlichen begangen haben, zu einer 
Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten, 

3. wegen einer Straftat nach den §§ 109h, 171, 174 bis 
174c, 176 bis 181a, 182 bis 184b, 225 des Strafge-
setzbuches, 

4. wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelge-
setzes oder 

5. wegen einer Straftat nach dem Jugendschutzgesetz 
oder nach dem Gesetz über die Verbreitung jugendge-
fährdender Schriften wenigstens zweimal 

rechtskräftig verurteilt worden sind, dürfen Jugendliche 
nicht beschäftigen sowie im Rahmen eines Rechtsverhält-
nisses im Sinne des § 1 nicht beaufsichtigen, nicht anwei-
sen, nicht ausbilden und nicht mit der Beaufsichtigung, 
Anweisung oder Ausbildung von Jugendlichen beauftragt 
werden. Eine Verurteilung bleibt außer Betracht, wenn seit 
dem Tage ihrer Rechtskraft fünf Jahre verstrichen sind. Die 
Zeit, in welcher der Täter auf behördliche Anordnung in 
einer Anstalt verwahrt worden ist, wird nicht eingerechnet. 

(2) Das Verbot des Absatzes 1 Satz 1 gilt auch für Per-
sonen, gegen die wegen einer Ordnungswidrigkeit nach 
§ 58 Abs. 1 bis 4 wenigstens dreimal eine Geldbuße 
rechtskräftig festgesetzt worden ist. Eine Geldbuße bleibt 
außer Betracht, wenn seit dem Tage ihrer rechtskräftigen 
Festsetzung fünf Jahre verstrichen sind. 

(3) Das Verbot des Absatzes 1 und 2 gilt nicht für die 
Beschäftigung durch die Personensorgeberechtigten. 

§ 26 Ermächtigungen 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann zum 

Schutze der Jugendlichen gegen Gefahren für Leben und 
Gesundheit sowie zur Vermeidung einer Beeinträchtigung 
der körperlichen oder seelisch-geistigen Entwicklung durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 

1.  die für Kinder, die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr 
unterliegen, geeigneten und leichten Tätigkeiten nach 
§ 7 Satz 1 Nr. 2 und die Arbeiten nach § 22 Abs. 1 und 
den §§ 23 und 24 näher bestimmen,  

2. über die Beschäftigungsverbote in den §§ 22 bis 25 
hinaus die Beschäftigung Jugendlicher in bestimmten 
Betriebsarten oder mit bestimmten Arbeiten verbieten 
oder beschränken, wenn sie bei diesen Arbeiten in-
folge ihres Entwicklungsstandes in besonderem Maße 
Gefahren ausgesetzt sind oder wenn das Verbot oder 
die Beschränkung der Beschäftigung infolge der tech-
nischen Entwicklung oder neuer arbeitsmedizinischer 
oder sicherheitstechnischer Erkenntnisse notwendig 
ist.  

§ 27 Behördliche Anordnungen  
und Ausnahmen 

(1) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen feststellen, 
ob eine Arbeit unter die Beschäftigungsverbote oder -
beschränkungen der §§ 22 bis 24 oder einer Rechtsver-
ordnung nach § 26 fällt. Sie kann in Einzelfällen die Be-
schäftigung Jugendlicher mit bestimmten Arbeiten über die 
Beschäftigungsverbote und -beschränkungen der §§ 22 bis 
24 und einer Rechtsverordnung nach § 26 hinaus verbieten 
oder beschränken, wenn diese Arbeiten mit Gefahren für 
Leben, Gesundheit oder für die körperliche oder seelisch-
geistige Entwicklung der Jugendlichen verbunden sind. 

(2) Die zuständige Behörde kann 
1. den Personen, die die Pflichten, die ihnen kraft Geset-

zes zugunsten der von ihnen beschäftigten, beauf-
sichtigten, angewiesenen oder auszubildenden Kinder 
und Jugendlichen obliegen, wiederholt oder gröblich 
verletzt haben, 

2. den Personen, gegen die Tatsachen vorliegen, die sie 
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in sittlicher Beziehung zur Beschäftigung, Beaufsich-
tigung, Anweisung oder Ausbildung von Kindern und 
Jugendlichen ungeeignet erscheinen lassen, 

verbieten, Kinder und Jugendliche zu beschäftigen oder im 
Rahmen eines Rechtsverhältnisses im Sinne des § 1 zu 
beaufsichtigen, anzuweisen oder auszubilden. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag Ausnahmen 
von § 23 Abs. 1 Nr. 2 und 3 für Jugendliche über 16 Jahre 
bewilligen, 

1. wenn die Art der Arbeit oder das Arbeitstempo eine 
Beeinträchtigung der Gesundheit oder der körperli-
chen oder seelisch-geistigen Entwicklung des Jugend-
lichen nicht befürchten lassen und 

2. wenn eine nicht länger als vor drei Monaten ausge-
stellte ärztliche Bescheinigung vorgelegt wird, nach 
der gesundheitliche Bedenken gegen die Beschäfti-
gung nicht bestehen. 

Dritter Titel  
Sonstige Pflichten des Arbeitgebers  
§ 28 Menschengerechte Gestaltung  

der Arbeit 
(1) Der Arbeitgeber hat bei der Einrichtung und der Un-

terhaltung der Arbeitsstätte einschließlich der Maschinen, 
Werkzeuge und Geräte und bei der Regelung der Beschäf-
tigung die Vorkehrungen und Maßnahmen zu treffen, die 
zum Schutze der Jugendlichen gegen Gefahren für Leben 
und Gesundheit sowie zur Vermeidung einer Beeinträchti-
gung der körperlichen oder seelisch-geistigen Entwicklung 
der Jugendlichen erforderlich sind. Hierbei sind das man-
gelnde Sicherheitsbewusstsein, die mangelnde Erfahrung 
und der Entwicklungsstand der Jugendlichen zu berück-
sichtigen und die allgemein anerkannten sicherheitstechni-
schen und arbeitsmedizinischen Regeln sowie die sonsti-
gen gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse zu 
beachten. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates bestimmen, welche Vorkehrungen und Maßnah-
men der Arbeitgeber zur Erfüllung der sich aus Absatz 1 
ergebenden Pflichten zu treffen hat. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen anordnen, 
welche Vorkehrungen und Maßnahmen zur Durchführung 
des Absatzes 1 oder einer vom Bundesminister für Arbeit 
und Sozialordnung gemäß Absatz 2 erlassenen Verord-
nung zu treffen sind. 

§ 28a Beurteilung der Arbeitsbedingungen  
Vor Beginn der Beschäftigung Jugendlicher und bei we-

sentlicher Änderung der Arbeitsbedingungen hat der Ar-
beitgeber die mit der Beschäftigung verbundenen Gefähr-
dungen Jugendlicher zu beurteilen. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes. 

§ 29 Unterweisung über Gefahren 
(1) Der Arbeitgeber hat die Jugendlichen vor Beginn der 

Beschäftigung und bei wesentlicher Änderung der Arbeits-
bedingungen über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, 
denen sie bei der Beschäftigung ausgesetzt sind, sowie 
über die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung 
dieser Gefahren zu unterweisen. Er hat die Jugendlichen 
vor der erstmaligen Beschäftigung an Maschinen oder 
gefährlichen Arbeitsstellen oder mit Arbeiten, bei denen sie 
mit gesundheitsgefährdenden Stoffen in Berührung kom-
men, über die besonderen Gefahren dieser Arbeiten sowie 
über das bei ihrer Verrichtung erforderliche Verhalten zu 
unterweisen. 

(2) Die Unterweisungen sind in angemessenen Zeitab-
ständen, mindestens aber halbjährlich, zu wiederholen. 

(3) Der Arbeitgeber beteiligt die Betriebsärzte und die 

Fachkräfte für Arbeitssicherheit an der Planung, Durchfüh-
rung und Überwachung der für die Sicherheit und den Ge-
sundheitsschutz bei der Beschäftigung Jugendlicher gel-
tenden Vorschriften. 

§ 30 Häusliche Gemeinschaft 
(1) Hat der Arbeitgeber einen Jugendlichen in die häus-

liche Gemeinschaft aufgenommen, so muss er 
1. ihm eine Unterkunft zur Verfügung stellen und dafür 

sorgen, dass sie so beschaffen, ausgestattet und be-
legt ist und so benutzt wird, dass die Gesundheit des 
Jugendlichen nicht beeinträchtigt wird, und 

2. ihm bei einer Erkrankung, jedoch nicht über die Been-
digung der Beschäftigung hinaus, die erforderliche 
Pflege und ärztliche Behandlung zuteil werden lassen, 
soweit diese nicht von einem Sozialversicherungsträ-
ger geleistet wird. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall anordnen, 
welchen Anforderungen die Unterkunft (Absatz 1 Nr. 1) und 
die Pflege bei Erkrankungen (Absatz 1 Nr. 2) genügen 
müssen. 

§ 31 Züchtigungsverbot; Verbot der Abgabe 
von Alkohol und Tabak 

(1) Wer Jugendliche beschäftigt oder im Rahmen eines 
Rechtsverhältnisses im Sinne des § 1 beaufsichtigt, anweist 
oder ausbildet, darf sie nicht körperlich züchtigen. 

(2) Wer Jugendliche beschäftigt, muss sie vor körperli-
cher Züchtigung und Misshandlung und vor sittlicher Ge-
fährdung durch andere bei ihm Beschäftigte und durch 
Mitglieder seines Haushalts an der Arbeitsstätte und in 
seinem Hause schützen. Er darf Jugendlichen unter 16 
Jahren keine alkoholischen Getränke und Tabakwaren, 
Jugendlichen über 16 Jahre keinen Branntwein geben. 

Vierter Titel 
Gesundheitliche Betreuung 

§ 32 Erstuntersuchung 
(1) Ein Jugendlicher, der in das Berufsleben eintritt, darf 

nur beschäftigt werden, wenn 
1. er innerhalb der letzten vierzehn Monate von einem 

Arzt untersucht worden ist (Erstuntersuchung) und 
2. dem Arbeitgeber eine von diesem Arzt ausgestellte 

Bescheinigung vorliegt. 
(2) Absatz 1 gilt nicht für eine nur geringfügige oder eine 

nicht länger als zwei Monate dauernde Beschäftigung mit 
leichten Arbeiten, von denen keine gesundheitlichen 
Nachteile für den Jugendlichen zu befürchten sind. 

§ 33 Erste Nachuntersuchung 
(1) Ein Jahr nach Aufnahme der ersten Beschäftigung 

hat sich der Arbeitgeber die Bescheinigung eines Arztes 
darüber vorlegen zu lassen, dass der Jugendliche nachun-
tersucht worden ist (erste Nachuntersuchung). Die Nach-
untersuchung darf nicht länger als drei Monate zurücklie-
gen. Der Arbeitgeber soll den Jugendlichen neun Monate 
nach Aufnahme der ersten Beschäftigung nachdrücklich auf 
den Zeitpunkt, bis zu dem der Jugendliche ihm die ärztliche 
Bescheinigung nach Satz 1 vorzulegen hat, hinweisen und 
ihn auffordern, die Nachuntersuchung bis dahin durchfüh-
ren zu lassen. 

(2) Legt der Jugendliche die Bescheinigung nicht nach 
Ablauf eines Jahres vor, hat ihn der Arbeitgeber innerhalb 
eines Monats unter Hinweis auf das Beschäftigungsverbot 
nach Absatz 3 schriftlich aufzufordern, ihm die Bescheini-
gung vorzulegen. Je eine Durchschrift des Aufforderungs-
schreibens hat der Arbeitgeber dem Personensorgeberech-
tigten und dem Betriebs- oder Personalrat zuzusenden. 

(3) Der Jugendliche darf nach Ablauf von 14 Monaten 
nach Aufnahme der ersten Beschäftigung nicht weiterbe-
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schäftigt werden, solange er die Bescheinigung nicht vor-
gelegt hat. 

§ 34 Weitere Nachuntersuchungen 
Nach Ablauf jedes weiteren Jahres nach der ersten Nach-

untersuchung kann sich der Jugendliche erneut nach-
untersuchen lassen (weitere Nachuntersuchungen). Der 
Arbeitgeber soll ihn auf diese Möglichkeit rechtzeitig hin-
weisen und darauf hinwirken, dass der Jugendliche ihm die 
Bescheinigung über die weitere Nachuntersuchung vorlegt. 

§ 35 Außerordentliche Nachuntersuchung 
(1) Der Arzt soll eine außerordentliche Nachuntersu-

chung anordnen, wenn eine Untersuchung ergibt, dass 
1. ein Jugendlicher hinter dem seinem Alter entspre-

chenden Entwicklungsstand zurückgeblieben ist, 
2. gesundheitliche Schwächen oder Schäden vorhanden 

sind, 
3. die Auswirkungen der Beschäftigung auf die Gesund-

heit oder Entwicklung des Jugendlichen noch nicht zu 
übersehen sind. 

(2) Die in § 33 Abs. 1 festgelegten Fristen werden durch 
die Anordnung einer außerordentlichen Nachuntersuchung 
nicht berührt. 

§ 36 Ärztliche Untersuchungen und Wechsel 
des Arbeitgebers 

Wechselt der Jugendliche den Arbeitgeber, so darf ihn der 
neue Arbeitgeber erst beschäftigen, wenn ihm die Be-
scheinigung über die Erstuntersuchung (§ 32 Abs. 1) und, 
falls seit der Aufnahme der Beschäftigung ein Jahr ver-
gangen ist, die Bescheinigung über die erste Nachuntersu-
chung (§ 33) vorliegen. 

§ 37 Inhalt und Durchführung der ärztlichen 
Untersuchungen 

(1) Die ärztlichen Untersuchungen haben sich auf den 
Gesundheits- und Entwicklungsstand und die körperliche 
Beschaffenheit, die Nachuntersuchungen außerdem auf die 
Auswirkungen der Beschäftigung auf Gesundheit und Ent-
wicklung des Jugendlichen zu erstrecken. 

(2) Der Arzt hat unter Berücksichtigung der Krankheits-
vorgeschichte des Jugendlichen auf Grund der Untersu-
chungen zu beurteilen, 

1. ob die Gesundheit oder die Entwicklung des Jugendli-
chen durch die Ausführung bestimmter Arbeiten oder 
durch die Beschäftigung während bestimmter Zeiten 
gefährdet wird, 

2. ob besondere der Gesundheit dienende Maßnahmen 
erforderlich sind,  

3. ob eine außerordentliche Nachuntersuchung 
(§ 35 Abs. 1) erforderlich ist. 

(3) Der Arzt hat schriftlich festzuhalten:  
1. den Untersuchungsbefund, 
2. die Arbeiten, durch deren Ausführung er die Gesund-

heit oder die Entwicklung des Jugendlichen für ge-
fährdet hält, 

3. die besonderen der Gesundheit dienenden Maßnah-
men, 

4. die Anordnung einer außerordentlichen Nachuntersu-
chung (§ 35 Abs. 1).  

§ 38 Ergänzungsuntersuchung 
Kann der Arzt den Gesundheits- und Entwicklungsstand 

des Jugendlichen nur beurteilen, wenn das Ergebnis einer 
Ergänzungsuntersuchung durch einen anderen Arzt oder 
einen Zahnarzt vorliegt, so hat er die Ergänzungsuntersu-
chung zu veranlassen und ihre Notwendigkeit schriftlich zu 
begründen. 

§ 39 Mitteilung, Bescheinigung 
(1) Der Arzt hat dem Personensorgeberechtigten schrift-

lich mitzuteilen:  
1. das wesentliche Ergebnis der Untersuchung, 
2. die Arbeiten, durch deren Ausführung er die Gesund-

heit oder die Entwicklung des Jugendlichen für ge-
fährdet hält, 

3. die besonderen der Gesundheit dienenden Maßnah-
men,  

4. die Anordnung einer außerordentlichen Nachuntersu-
chung (§ 35 Abs. 1). 

(2) Der Arzt hat eine für den Arbeitgeber bestimmte Be-
scheinigung darüber auszustellen, dass die Untersuchung 
stattgefunden hat und darin die Arbeiten zu vermerken, 
durch deren Ausführung er die Gesundheit oder die Ent-
wicklung des Jugendlichen für gefährdet hält. 

§ 40 Bescheinigung mit Gefährdungsvermerk 
(1) Enthält die Bescheinigung des Arztes (§ 39 Abs. 2) 

einen Vermerk über Arbeiten, durch deren Ausführung er 
die Gesundheit oder die Entwicklung des Jugendlichen für 
gefährdet hält, so darf der Jugendliche mit solchen Arbeiten 
nicht beschäftigt werden. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann die Beschäftigung des 
Jugendlichen mit den in der Bescheinigung des Arztes 
(§ 39 Abs. 2) vermerkten Arbeiten im Einvernehmen mit 
einem Arzt zulassen und die Zulassung mit Auflagen ver-
binden. 

§ 41 Aufbewahren der ärztlichen  
Bescheinigungen 

(1) Der Arbeitgeber hat die ärztlichen Bescheinigungen 
bis zur Beendigung der Beschäftigung, längstens jedoch bis 
zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Jugendlichen 
aufzubewahren und der Aufsichtsbehörde sowie der Be-
rufsgenossenschaft auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen 
oder einzusenden. 

(2) Scheidet der Jugendliche aus dem Beschäftigungs-
verhältnis aus, so hat ihm der Arbeitgeber die Bescheini-
gungen auszuhändigen.  

§ 42 Eingreifen der Aufsichtsbehörde 
Die Aufsichtsbehörde hat, wenn die dem Jugendlichen 

übertragenen Arbeiten Gefahren für seine Gesundheit 
befürchten lassen, dies dem Personensorgeberechtigten 
und dem Arbeitgeber mitzuteilen und den Jugendlichen 
aufzufordern, sich durch einen von ihr ermächtigten Arzt 
untersuchen zu lassen. 

§ 43 Freistellung für Untersuchungen 
Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen für die Durchfüh-

rung der ärztlichen Untersuchungen nach diesem Abschnitt 
freizustellen. Ein Entgeltausfall darf hierdurch nicht eintre-
ten. 

§ 44 Kosten der Untersuchungen 
Die Kosten der Untersuchungen trägt das Land. 

§ 45 Gegenseitige Unterrichtung der Ärzte 
(1) Die Ärzte, die Untersuchungen nach diesem Ab-

schnitt vorgenommen haben, müssen, wenn der Perso-
nensorgeberechtigte und der Jugendliche damit einver-
standen sind, 

1. dem staatlichen Gewerbearzt,  
2. dem Arzt, der einen Jugendlichen nach diesem Ab-

schnitt nachuntersucht, auf Verlangen die Aufzeich-
nungen über die Untersuchungsbefunde zur Einsicht 
aushändigen. 

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann 
der Amtsarzt des Gesundheitsamtes einem Arzt, der einen 
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Jugendlichen nach diesem Abschnitt untersucht, Einsicht in 
andere in seiner Dienststelle vorhandene Unterlagen über 
Gesundheit und Entwicklung des Jugendlichen gewähren. 

§ 46 Ermächtigungen 
(1) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann 

zum Zwecke einer gleichmäßigen und wirksamen gesund-
heitlichen Betreuung durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates Vorschriften über die Durchführung 
der ärztlichen Untersuchungen und über die für die Auf-
zeichnungen der Untersuchungsbefunde, die Beschei-
nigungen und Mitteilungen zu verwendenden Vordrucke 
erlassen. 

(2) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung 
1. zur Vermeidung von mehreren Untersuchungen inner-

halb eines kurzen Zeitraumes aus verschiedenen An-
lässen bestimmen, dass die Untersuchungen nach 
den §§ 32 bis 34 zusammen mit Untersuchungen nach 
anderen Vorschriften durchzuführen sind, und hierbei 
von der Frist des § 32 Abs. 1 Nr. 1 bis zu drei Monaten 
abweichen, 

2. zur Vereinfachung der Abrechnung 
a) Pauschbeträge für die Kosten der ärztlichen Unter-

suchungen im Rahmen der geltenden Gebühren-
ordnungen festsetzen, 

b) Vorschriften über die Erstattung der Kosten beim 
Zusammentreffen mehrerer Untersuchungen nach 
Nummer 1 erlassen. 

VIERTER ABSCHNITT 
Durchführung des Gesetzes 

Erster Titel 
Aushänge und Verzeichnisse 

§ 47 Bekanntgabe des Gesetzes und der Auf-
sichtsbehörde 

Arbeitgeber, die regelmäßig mindestens einen Jugendli-
chen beschäftigen, haben einen Abdruck dieses Gesetzes 
und die Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde an 
geeigneter Stelle im Betrieb zur Einsicht auszulegen oder 
auszuhängen. 

§ 48 Aushang über Arbeitszeit und Pausen 
Arbeitgeber, die regelmäßig mindestens drei Jugendliche 

beschäftigen, haben einen Aushang über Beginn und Ende 
der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit und der Pausen der 
Jugendlichen an geeigneter Stelle im Betrieb anzubringen. 

§ 49 Verzeichnisse der Jugendlichen 
Arbeitgeber haben Verzeichnisse der bei ihnen beschäf-

tigten Jugendlichen unter Angabe des Vor- und Familien-
namens, des Geburtsdatums und der Wohnanschrift zu 
führen, in denen das Datum des Beginns der Beschäftigung 
bei ihnen, bei einer Beschäftigung unter Tage auch das 
Datum des Beginns dieser Beschäftigung, enthalten ist. 

§ 50 Auskunft; Vorlage der Verzeichnisse 
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Aufsichtsbehörde 

auf Verlangen 
1. die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Anga-

ben wahrheitsgemäß und vollständig zu machen, 
2. die Verzeichnisse gemäß § 49, die Unterlagen, aus 

denen Name, Beschäftigungsart und -zeiten der Ju-
gendlichen sowie Lohn- und Gehaltszahlungen er-
sichtlich sind, und alle sonstigen Unterlagen, die sich 
auf die nach Nummer 1 zu machenden Angaben be-
ziehen, zur Einsicht vorzulegen oder einzusenden. 

(2) Die Verzeichnisse und Unterlagen sind mindestens 
bis zum Ablauf von zwei Jahren nach der letzten Eintra-
gung aufzubewahren. 

Zweiter Titel 
Aufsicht 

§ 51 Aufsichtsbehörde; Besichtigungsrechte 
und Berichtspflicht 

(1) Die Aufsicht über die Ausführung dieses Gesetzes 
und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnungen obliegt der nach Landesrecht zuständigen Be-
hörde (Aufsichtsbehörde). Die Landesregierung kann durch 
Rechtsverordnung die Aufsicht über die Ausführung dieser 
Vorschriften in Familienhaushalten auf gelegentliche Prü-
fungen beschränken. 

(2) Die Beauftragten der Aufsichtsbehörde sind berech-
tigt, die Arbeitsstätten während der üblichen Betriebs- und 
Arbeitszeit zu betreten und zu besichtigen; außerhalb die-
ser Zeit oder wenn sich die Arbeitsstätten in einer Wohnung 
befinden, dürfen sie nur zur Verhütung von dringenden 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung betre-
ten und besichtigt werden. Der Arbeitgeber hat das Betre-
ten und Besichtigen der Arbeitsstätten zu gestatten. Das 
Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 
des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 

(3) Die Aufsichtsbehörden haben im Rahmen der Jah-
resberichte nach § 139 b Abs. 3 der Gewerbeordnung über 
ihre Aufsichtstätigkeit gemäß Absatz 1 zu berichten. 

§ 52 Unterrichtung über Lohnsteuerkarten  
an Kinder 

Über die Ausstellung von Lohnsteuerkarten an Kinder im 
Sinne des § 2 Abs. 1 und 3 ist die Aufsichtsbehörde durch 
die ausstellende Behörde zu unterrichten. 

§ 53 Mitteilung über Verstöße 
Die Aufsichtsbehörde teilt schwerwiegende Verstöße ge-

gen die Vorschriften dieses Gesetzes oder gegen die auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen 
der nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerk-
sordnung zuständigen Stelle mit. Die zuständige Agentur 
für Arbeit erhält eine Durchschrift dieser Mitteilung. 

§ 54 Ausnahmebewilligungen 
(1) Ausnahmen, die die Aufsichtsbehörde nach diesem 

Gesetz oder den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen bewilligen kann, sind zu befristen. Die 
Ausnahmebewilligungen können 

1. mit einer Bedingung erlassen werden,  
2. mit einer Auflage oder mit einem Vorbehalt der nach-

träglichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung einer 
Auflage verbunden werden, und 

3. jederzeit widerrufen werden. 
(2) Ausnahmen können nur für einzelne Beschäftigte, 

einzelne Betriebe oder einzelne Teile des Betriebs bewilligt 
werden. 

(3) Ist eine Ausnahme für einen Betrieb oder einen Teil 
des Betriebs bewilligt worden, so hat der Arbeitgeber hier-
über an geeigneter Stelle im Betrieb einen Aushang anzu-
bringen. 

Dritter Titel 
Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz  

§ 55 Bildung des Landesausschusses für 
Jugendarbeitsschutz 

(1) Bei der von der Landesregierung bestimmten ober-
sten Landesbehörde wird ein Landesausschuss für Ju-
gendarbeitsschutz gebildet. 

(2) Dem Landesausschuss gehören als Mitglieder an:  
1. je sechs Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeit-

nehmer,  
2. ein Vertreter des Landesjugendringes, 
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3. je ein Vertreter des Landesarbeitsamtes, des Landes-
jugendamtes, der für das Gesundheitswesen zustän-
digen obersten Landesbehörde und der für die be-
rufsbildenden Schulen zuständigen obersten Landes-
behörde und 

4. ein Arzt. 
(3) Die Mitglieder des Landesausschusses werden von 

der von der Landesregierung bestimmten obersten Lan-
desbehörde berufen, die Vertreter der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer auf Vorschlag der auf Landesebene beste-
henden Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, der Arzt 
auf Vorschlag der Landesärztekammer, die übrigen Vertre-
ter auf Vorschlag der in Absatz 2 Nr. 2 und 3 genannten 
Stellen. 

(4) Die Tätigkeit im Landesausschuss ist ehrenamtlich. 
Für bare Auslagen und für Entgeltausfall ist, soweit eine 
Entschädigung nicht von anderer Seite gewährt wird, eine 
angemessene Entschädigung zu zahlen, deren Höhe nach 
Landesrecht oder von der von der Landesregierung be-
stimmten obersten Landesbehörde festgesetzt wird. 

(5) Die Mitglieder können nach Anhören der an ihrer Be-
rufung beteiligten Stellen aus wichtigem Grund abberufen 
werden. 

(6) Die Mitglieder haben Stellvertreter. Die Absätze 2 bis 
5 gelten für die Stellvertreter entsprechend. 

(7) Der Landesausschuss wählt aus seiner Mitte einen 
Vorsitzenden und dessen Stellvertreter. Der Vorsitzende 
und sein Stellvertreter sollen nicht derselben Mitglieder-
gruppe angehören. 

(8) Der Landesausschuss gibt sich eine Geschäftsord-
nung. Die Geschäftsordnung kann die Bildung von Unter-
ausschüssen vorsehen und bestimmen, dass ihnen aus-
nahmsweise nicht nur Mitglieder des Landesausschusses 
angehören. Absatz 4 Satz 2 gilt für die Unterausschüsse 
hinsichtlich der Entschädigung entsprechend. An den Sit-
zungen des Landesausschusses und der Unterausschüsse 
können Vertreter der beteiligten obersten Landesbehörden 
teilnehmen. 

§ 56 Bildung des Ausschusses für Jugend-
arbeitsschutz bei der Aufsichtsbehörde 

(1) Bei der Aufsichtsbehörde wird ein Ausschuss für Ju-
gendarbeitsschutz gebildet. In Städten, in denen mehrere 
Aufsichtsbehörden ihren Sitz haben, wird ein gemeinsamer 
Ausschuss für Jugendarbeitsschutz gebildet. In Ländern, in 
denen nicht mehr als zwei Aufsichtsbehörden eingerichtet 
sind, übernimmt der Landesausschuss für Jugendarbeits-
schutz die Aufgaben dieses Ausschusses. 

(2) Dem Ausschuss gehören als Mitglieder an: 
1. je sechs Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeit-

nehmer, 
2. ein Vertreter des im Bezirk der Aufsichtsbehörde wir-

kenden Jugendringes, 
3. je ein Vertreter eines Arbeits-, Jugend- und Gesund-

heitsamtes,  
4. ein Arzt und ein Lehrer an einer berufsbildenden Schu-

le. 
(3) Die Mitglieder des Jugendarbeitsschutzausschusses 

werden von der Aufsichtsbehörde berufen, die Vertreter der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf Vorschlag der im Auf-
sichtsbezirk bestehenden Arbeitgeberverbände und Ge-
werkschaften, der Arzt auf Vorschlag der Ärztekammer, der 
Lehrer auf Vorschlag der nach Landesrecht zuständigen 
Behörde, die übrigen Vertreter auf Vorschlag der in Absatz 
2 Nr. 2 und 3 genannten Stellen. § 55 Abs. 4 bis 8 gilt mit 
der Maßgabe entsprechend, dass die Entschädigung von 
der Aufsichtsbehörde mit Genehmigung der von der Lan-
desregierung bestimmten obersten Landesbehörde festge-
setzt wird. 

§ 57 Aufgaben der Ausschüsse 
(1) Der Landesausschuss berät die oberste Landesbe-

hörde in allen allgemeinen Angelegenheiten des Jugendar-
beitsschutzes und macht Vorschläge für die Durchführung 
dieses Gesetzes. Er klärt über Inhalt und Ziel des Ju-
gendarbeitsschutzes auf. 

(2) Die oberste Landesbehörde beteiligt den Landes-
ausschuss in Angelegenheiten von besonderer Bedeutung, 
insbesondere vor Erlass von Rechtsvorschriften zur Durch-
führung dieses Gesetzes. 

(3) Der Landesausschuss hat über seine Tätigkeit im 
Zusammenhang mit dem Bericht der Aufsichtsbehörden 
nach § 51 Abs. 3 zu berichten. 

(4) Der Ausschuss für Jugendarbeitsschutz bei der Auf-
sichtsbehörde berät diese in allen allgemeinen Angelegen-
heiten des Jugendarbeitsschutzes und macht dem Lan-
desausschuss Vorschläge für die Durchführung dieses 
Gesetzes. Er klärt über Inhalt und Ziel des Jugendarbeits-
schutzes auf. 

FÜNFTER ABSCHNITT  
Straf- und Bußgeldvorschriften  

§ 58 Bußgeld- und Strafvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vor-

sätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 5 Abs. 1, auch in Verbindung mit § 2 Abs. 3, 

ein Kind oder einen Jugendlichen, der der Voll-
zeitschulpflicht unterliegt, beschäftigt, 

2. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 1 oder Satz 3, Jeweils auch 
in Verbindung mit § 2 Abs. 3, ein Kind über 13 Jahre 
oder einen Jugendlichen, der der Vollzeitschulpflicht 
unterliegt, in anderer als der zugelassenen Weise be-
schäftigt, 

3. (aufgehoben) 
4. entgegen § 7 Satz 1 Nr. 2, auch in Verbindung mit ei-

ner Rechtsverordnung nach § 26 Nr. 1, ein Kind, das 
der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegt, in anderer 
als der zugelassenen Weise beschäftigt, 

5. entgegen § 8 einen Jugendlichen über die zulässige 
Dauer der Arbeitszeit hinaus beschäftigt, 

6. entgegen § 9 Abs. 1 oder 4 in Verbindung mit Absatz 1 
eine dort bezeichnete Person an Berufsschultagen 
oder in Berufsschulwochen nicht freistellt, 

7. entgegen § 10 Abs. 1 einen Jugendlichen für die Teil-
nahme an Prüfungen oder Ausbildungsmaßnahmen 
oder an dem Arbeitstag, der der schriftlichen Ab-
schlussprüfung unmittelbar vorangeht, nicht freistellt, 

8. entgegen § 11 Abs. 1 oder 2 Ruhepausen nicht, nicht 
mit der vorgeschriebenen Mindestdauer oder nicht in 
der vorgeschriebenen zeitlichen Lage gewährt, 

9. entgegen § 12 einen Jugendlichen über die zulässige 
Schichtzeit hinaus beschäftigt, 

10. entgegen § 13 die Mindestfreizeit nicht gewährt, 
11. entgegen §14 Abs. 1 einen Jugendlichen außerhalb 

der Zeit von 6 bis 20 Uhr oder entgegen § 14 Abs. 7 
Satz 3 vor Ablauf der Mindestfreizeit beschäftigt, 

12. entgegen § 15 einen Jugendlichen an mehr als fünf 
Tagen in der Woche beschäftigt, 

13. entgegen §16 Abs. 1 einen Jugendlichen an Samsta-
gen beschäftigt oder entgegen § 16 Abs. 3 Satz 1 den 
Jugendlichen nicht freistellt, 

14. entgegen § 17 Abs. 1 einen Jugendlichen an Sonnta-
gen beschäftigt oder entgegen § 17 Abs. 2 Satz 2 
Halbsatz 2 oder Abs. 3 Satz 1 den Jugendlichen nicht 
freistellt, 

15. entgegen § 18 Abs. 1 einen Jugendlichen am 24. oder 
31. Dezember nach 14 Uhr oder an gesetzlichen Fei-
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ertagen beschäftigt oder entgegen § 18 Abs. 3 nicht 
freistellt,  

16. entgegen § 19 Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 2 
Satz 1 oder 2, oder entgegen § 19 Abs. 3 Satz 2 oder 
Abs. 4 Satz 2 Urlaub nicht oder nicht mit der vorge-
schriebenen Dauer gewährt, 

17. entgegen § 21 Abs. 2 die geleistete Mehrarbeit durch 
Verkürzung der Arbeitszeit nicht ausgleicht, 

18. entgegen § 22 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 26 Nr. 1, einen Jugendli-
chen mit den dort genannten Arbeiten beschäftigt, 

19. entgegen § 23 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 26 Nr. 1, einen Jugendli-
chen mit Arbeiten mit Lohnanreiz, in einer Arbeits-
gruppe mit Erwachsenen, deren Entgelt vom Ergebnis 
ihrer Arbeit abhängt, oder mit tempoabhängigen Ar-
beiten beschäftigt, 

20. entgegen § 24 Abs. 1 auch in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 26 Nr. 1, einen Jugendli-
chen mit Arbeiten unter Tage beschäftigt, 

21. entgegen § 31 Abs. 2 Satz 2 einem Jugendlichen für 
seine Altersstufe nicht zulässige Getränke oder Ta-
bakwaren gibt, 

22. entgegen § 32 Abs. 1 einen Jugendlichen ohne ärztli-
che Bescheinigung über die Erstuntersuchung be-
schäftigt, 

23. entgegen § 33 Abs. 3 einen Jugendlichen ohne ärztli-
che Bescheinigung über die erste Nachuntersuchung 
weiterbeschäftigt, 

24. entgegen § 36 einen Jugendlichen ohne Vorlage der 
erforderlichen ärztlichen Bescheinigungen beschäftigt, 

25. entgegen § 40 Abs. 1 einen Jugendlichen mit Arbeiten 
beschäftigt, durch deren Ausführung der Arzt nach der 
von ihm erteilten Bescheinigung die Gesundheit oder 
die Entwicklung des Jugendlichen für gefährdet hält, 

26. einer Rechtsverordnung nach 
a) § 26 Nr. 2 oder 
b) § 28 Abs. 2 

 zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tat-
bestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

27. einer vollziehbaren Anordnung der Aufsichtsbehörde 
nach § 6 Abs. 3, § 27 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2, § 28 
Abs. 3 oder § 30 Abs. 2 zuwiderhandelt, 

28. einer vollziehbaren Auflage der Aufsichtsbehörde nach 
§ 6 Abs. 1, § 14 Abs. 7, § 27 Abs. 3 oder § 40 Abs. 2, 
jeweils in Verbindung mit § 54 Abs. 1, zuwiderhandelt, 

29. einer vollziehbaren Anordnung oder Auflage der Auf-
sichtsbehörde auf Grund einer Rechtsverordnung 
nach § 26 Nr. 2 oder § 28 Abs. 2 zuwiderhandelt, so-
weit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tat-
bestand auf die Bußgeldvorschrift verweist. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig entgegen § 25 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 
einen Jugendlichen beschäftigt, beaufsichtigt, anweist oder 
ausbildet, obwohl ihm dies verboten ist, oder einen ande-
ren, dem dies verboten ist, mit der Beaufsichtigung, Anwei-
sung oder Ausbildung eines Jugendlichen beauftragt. 

(3) Absatz 1 Nr. 4, 6 bis 29 und Absatz 2 gelten auch für 
die Beschäftigung von Kindern (§ 2 Abs. 1) oder Ju-
gendlichen, die der Vollzeitschulpflicht unterliegen (§ 2 Abs. 
3), nach § 5 Abs. 2. Absatz 1 Nr. 6 bis 29 und Absatz 2 
gelten auch für die Beschäftigung von Kindern, die der 
Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen, nach § 7. 

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu fünfzehntausend Euro geahndet werden. 

(5) Wer vorsätzlich eine in Absatz 1, 2 oder 3 bezeich-
nete Handlung begeht und dadurch ein Kind, einen Ju-

gendlichen oder im Falle des Absatzes 1 Nr. 6 eine Person, 
die noch nicht 21 Jahre alt ist, in ihrer Gesundheit oder 
Arbeitskraft gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer 
eine in Absatz 1, 2 oder 3 bezeichnete Handlung beharrlich 
wiederholt. 

(6) Wer in den Fällen des Absatzes 5 Satz 1 die Gefahr 
fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monaten oder mit Geldstrafe bis zu einhundertachtzig Ta-
gessätzen bestraft. 

§ 59 Bußgeldvorschriften 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vorsätz-

lich oder fahrlässig  
1. entgegen § 6 Abs. 4 Satz 2 ein Kind vor Erhalt des 

Bewilligungsbescheides beschäftigt,  
2. entgegen § 11 Abs. 3 den Aufenthalt in Arbeitsräumen 

gestattet, 
3. entgegen § 29 einen Jugendlichen über Gefahren 

nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig unterweist, 
4. entgegen § 33 Abs. 2 Satz 1 einen Jugendlichen nicht 

oder nicht rechtzeitig zur Vorlage einer ärztlichen Be-
scheinigung auffordert, 

5. entgegen § 41 die ärztliche Bescheinigung nicht auf-
bewahrt, vorlegt, einsendet oder aushändigt, 

6. entgegen § 43 Satz 1 einen Jugendlichen für ärztliche 
Untersuchungen nicht freistellt, 

7. entgegen § 47 einen Abdruck des Gesetzes oder die 
Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde nicht aus-
legt oder aushängt, 

8. entgegen § 48 Arbeitszeit und Pausen nicht oder nicht 
in der vorgeschriebenen Weise aushängt, 

9. entgegen § 49 ein Verzeichnis nicht oder nicht in der 
vorgeschriebenen Weise führt, 

10. entgegen § 50 Abs. 1 Angaben nicht, nicht richtig oder 
nicht vollständig macht oder Verzeichnisse oder Unter-
lagen nicht vorlegt oder einsendet oder entgegen § 50 
Abs. 2 Verzeichnisse oder Unterlagen nicht oder nicht 
vorschriftsmäßig aufbewahrt, 

11. entgegen § 51 Abs. 2 Satz 2 das Betreten oder Be-
sichtigen der Arbeitsstätten nicht gestattet, 

12. entgegen § 54 Abs. 3 einen Aushang nicht anbringt. 
(2) Absatz 1 Nr. 2 bis 6 gilt auch für die Beschäftigung 

von Kindern (§ 2 Abs. 1 und 3) nach § 5 Abs. 2 Satz 1. 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 

zu zweitausendfünfhundert Euro geahndet werden. 

§ 60 Verwaltungsvorschriften für die  
Verfolgung und Ahndung von  

Ordnungswidrigkeiten 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit kann mit Zu-

stimmung des Bundesrates allgemeine Verwaltungs-
vorschriften für die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten nach §§ 58 und 59 durch die Ver-
waltungsbehörde (§ 35 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten) und über die Erteilung einer Verwarnung (§§ 56, 
58 Abs. 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) wegen 
einer Ordnungswidrigkeit nach §§ 58 und 59 erlassen. 

 

SECHSTER ABSCHNITT  
Schlussvorschriften 

(§§ 61 bis 72 nicht abgedruckt) 
Die §§ 61 bis 72 betreffen Änderungen anderer Gesetze 

und das Inkrafttreten dieses Gesetzes. 
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Verordnung über den Kinderarbeitsschutz  
(Kinderarbeitsschutzverordnung - KindArbSchV) 

Vom 23. Juni 1998 (BGBl. I S. 1508) 
 
 

Auf Grund des § 5 Abs. 4a des Jugendarbeitsschutzge-
setzes, der durch Artikel 1 Nr. 2 Buchstabe e des Gesetzes 
vom 24. Februar 1997 (BGBl. I S. 311) eingefügt worden 
ist, verordnet die Bundesregierung: 

§ 1 
Beschäftigungsverbot 

Kinder über 13 Jahre und vollzeitschulpflichtige Jugend-
liche dürfen nicht beschäftigt werden, soweit nicht das Ju-
gendarbeitsschutzgesetz und § 2 dieser Verordnung Aus-
nahmen vorsehen. 

§ 2 
Zulässige Beschäftigungen 

(1) Kinder über 13 Jahre und vollzeitschulpflichtige Ju-
gendliche dürfen nur beschäftigt werden 

1. mit dem Austragen von Zeitungen, Zeitschriften, An-
zeigenblättern und Werbeprospekten, 

2. in privaten und landwirtschaftlichen Haushalten mit 
a) Tätigkeiten in Haushalt und Garten, 
b) Botengängen, 
c) der Betreuung von Kindern und anderen zum 

Haushalt gehörenden Personen, 
d) Nachhilfeunterricht, 
e) der Betreuung von Haustieren, 
f) Einkaufstätigkeiten mit Ausnahme des Einkaufs von 

alkoholischen Getränken und Tabakwaren, 
3. in landwirtschaftlichen Betrieben mit Tätigkeiten bei 
 a) der Ernte und der Feldbestellung, 
 b) der Selbstvermarktung landwirtschaftlicher Er-

zeugnisse, 
 c) der Versorgung von Tieren, 
4. mit Handreichungen beim Sport, 
5. mit Tätigkeiten bei nichtgewerblichen Aktionen und 

Veranstaltungen der Kirchen, Religionsgemeinschaf-
ten, Verbände, Vereine und Parteien, 

wenn die Beschäftigung nach § 5 Abs. 3 des Jugend-
arbeitsschutzgesetzes leicht und für sie geeignet ist. 

(2) Eine Beschäftigung mit Arbeiten nach Absatz 1 ist 
nicht leicht und für Kinder über 13 Jahre und vollzeitschul-

pflichtige Jugendliche nicht geeignet, wenn sie insbesonde-
re 

1. mit einer manuellen Handhabung von Lasten verbun-
den ist, die regelmäßig das maximale Lastgewicht von 
7,5 kg oder gelegentlich das maximale Lastgewicht 
von 10 kg überschreitet; manuelle Handhabung in die-
sem Sinne ist jedes Befördern oder Abstützen einer 
Last durch menschliche Kraft, unter anderem das He-
ben, Absetzen, Schieben, Ziehen, Tragen und Bewe-
gen einer Last, 

2. infolge einer ungünstigen Körperhaltung physisch be-
lastend ist oder 

3. mit Unfallgefahren, insbesondere bei Arbeiten an Ma-
schinen und bei der Betreuung von Tieren, verbunden 
ist, von denen anzunehmen ist, dass Kinder über 13 Jah-
re und vollzeitschulpflichtige Jugendliche sie wegen 
mangelnden Sicherheitsbewusstseins oder mangeln-
der Erfahrung nicht erkennen oder nicht abwenden 
können. 

Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für vollzeitschulpflichtige Jugendli-
che. 

(3) Die zulässigen Beschäftigungen müssen im Übrigen 
den Schutzvorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
entsprechen. 

§ 3 
Behördliche Befugnisse 

Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall feststellen, ob die 
Beschäftigung nach § 2 zulässig ist. 

§ 4 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf die Ver-
kündung folgenden Kalendermonats in Kraft. 

     
Der Bundesrat hat zugestimmt. 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
Herausgeber: 
Sozialministerium  
Baden-Württemberg 
Postfach 10 34 43,  70029 Stuttgart 
www.sozialministerium.de 
 
Stuttgart, Oktober 2004 
 
14. veränderte Auflage 

Verteilerhinweis: 
Diese Informationsschrift wird von der Landesregierung in Baden-
Württemberg im Rahmen ihrer verfassungsmäßigen Verpflichtung zur 
Unterrichtung der Öffentlichkeit herausgegeben. Sie darf weder von 
Parteien noch von deren Kandidaten oder Helfern während eines 
Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies 
gilt für alle Wahlen. 
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